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Gemeinderatsdrucksache 163/2022 

Abteilung:  Finanzverwaltung 

Verantwortlich: Jean-Rémy Planche 

Aktenzeichen: 913.69 12.08.2022 

 
Feststellung des Jahresabschlusses 2021 
 

Gremium Termin Beschlussart 

Gemeinderat 20.09.2022 Entscheidung öffentlich 
Verwaltungsausschuss 13.09.2022 Vorberatung nicht öffentlich 
 

B e s c h lu s s v or s c h l a g :  
Der Gemeinderat stellt gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg den Jahresabschluss 2021 der Stadt Holzgerlingen wie folgt fest: 
 

 
1. 

 
Ergebnisrechnung 

EUR 

 
1.1 

 
Summe der ordentlichen Erträge 39.916.249,01 

 
1.2 

 
Summe der ordentlichen Aufwendungen -37.166.396,75 

 
1.3 

 
Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)       2.749.852,26 

 
1.4 

 
Außerordentliche Erträge 805.466,31 

 
1.5 

 
Außerordentliche Aufwendungen -9.030,65 

 
1.6 

 
Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 796.435,66 

 
1.7 

 
Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 3.546.287,92 

 
2. 

 
Finanzrechnung 

 
2.1 

 
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.621.596,05 

 
2.2 

 
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -33.867.607,65 

 
2.3 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 

Ergebnisrechnung 

(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

4.753.988,40 

 
2.4 

 
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.152.185,19 

 
2.5 

 
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.980.781,66 

 
2.6 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Investitionstätigkeit 

(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

-2.828.596,47 

 
2.7 

 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 

und 2.6) 
1.925.391,93 

 
2.8 

 
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 743.691,29 

 
2.9 

 
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -900.336,57 

 
2.10 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 
-156.645,28 
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2.11 

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 

des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 
 1.768.746,65 

 
2.12 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 
 471.427,87 

 
2.13 

 
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 5.224.457,28 

 
2.14 

 
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo 

aus 2.11 und 2.12) 
2.240.174,52 

 
2.15 

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 

Haushaltsjahres 

(Saldo aus 2.13 und 2.14) 

7.464.631,80 

 

3. 
 
Bilanz 

3.1 Immaterielles Vermögen 83.887,77 

3.2 Sachvermögen 102.732.537,19 

3.3 Finanzvermögen 16.008.586,79 

3.4 Abgrenzungsposten 7.910.913,28 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 
Gesamtbetrag auf der Aktivseite  

(Summe aus 3.1 bis 3.5) 
126.735.925,03 

3.7 Basiskapital 80.077.156,18 

3.8.1 Ergebnisrücklage  9.092.044,72 

3.8.2 Sonderergebnisrücklage 3.343.382,45 

3.8.3 Zweckgebundene Rücklagen 1.993.900,43 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 27.918.651,67 

3.11 Rückstellungen 157.389,63 

3.12 Verbindlichkeiten 3.064.517,03 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.088.882,92 

3.14 
Gesamtbetrag auf der Passivseite  
(Summe aus 3.7 bis 3.13) 

126.735.925,03 

 
 
 

  
 



 

Seite - 3 - von 3 
 
 

S a c h v e r h a l t :  
 

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 
2.749.852,26 EUR ab (Plan: -3.165.000,00 EUR). 
 

Das Sonderergebnis schließt ebenfalls positiv mit 796.435,66 EUR ab.  
 

Die ordentlichen Aufwendungen sind durch die ordentlichen Erträge gedeckt, so 
dass der Haushalt gemäß § 80 Abs. 2 GemO ausgeglichen ist. Der Überschuss in 
Höhe von 2.749.852,26 EUR wird der Rücklage aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis wird der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.  

 
Der Zahlungsmittelbestand beträgt Ende 2021 7.464.631,80 EUR.  

Die Bilanzsumme ist mit 126.735.925,03 EUR ausgewiesen.  
 
Der Anhang ist ein Teil des Jahresabschlusses. Er erläutert durch weitere 

Angaben die Positionen des Jahresabschlusses und dient somit, zusätzlich zum 
Rechenschaftsbericht, der weiteren Information.  

 
Die Pflichtangaben des Anhangs sind überwiegend in § 53 GemHVO benannt.  
Dem Anhang sind gemäß § 55 GemHVO eine Vermögensübersicht und eine 

Schuldenübersicht als Anlage beigefügt. 
  

 
 
F in an z ie l l e  Au s w i r k u n ge n :  

 
-/- 

 
 
Vorlage genehmigt 

 

 
Ioannis Delakos 

Bürgermeister 
 

 
Anlagen: 
Jahresabschluss 2021 
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